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A n fra 9 e 

der Abgeordneten Johann Schuster 

und Kollegen 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Honigverordnung 

In österreich beschäftigen sich 29.342 Imker (411.082 Bienenvöl

ker) mit der Bienenhaltung. Jährlich werden in Österreich 5.500 

Tonnen Honig erzeugt. Im Vergleich dazu wurden 1993 5.560 Ton

nen natürlicher Honig importiert. 

Die österreichischen Erwerbsimker, die mit dem Betrieb der Bie

nenwirtschaft auch einen Beitrag zur Erhaltung der Natur und 

sonst auch des Über lebens des Menschen sichern, haben in den 

vergangenen Wochen auf eine laut Imkerverband "existenzbedrohen

de Regelung" in der veröffentlichten Fassung der österreichi

schen Honigverordnung aufmerksam gemacht. Die Honigverordnung 

wird gemeinsam vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten und dem Bundesminister für Gesundheit und Konsumenten

schutz erlassen. 

Im jüngst zur Wirksamkeit gelangten Verordnungstext wurde im Ge

gensatz zum Begutachtungsentwurf das Verlangen der Angabe des 

Ursprungslandes des Honigs (Drittlandes) entfernt. So ist eine 

Unterscheidung zwischen Honig aus EU-Staaten und Honig aus 

Drittländern nicht mehr möglich. Dies Märe aber gerade deswegen 

wichtig, weil das Konsumverhalten unserer Landsleute zeigt, daß 

gerade bei Honig diese österreichischen Qualitätsprodukte bevor
zugt werden. 

Auch das Europaparlament hat in einer Entschließung gefordert, 

daß im Zuge einer Festlegung von Hygiene- und Qualitätsnormen 

ein~ verpflichtende Kennzeichnung als "Importhonig" verlangt 

wird. Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordne
ten folgende 
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A n fra g e: 

1) Sind Sie bereit, die Honigverordnung im Sinne der 

Begründung einer Novellierung zuzuführen? 

2) Wenn ja, wann kann mit dieser Novelle gerechnet werden? 
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